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Der Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“ 
beschäftigte sich unter dem Titel „Wege zum 
idealen MVZ“ mit der Arbeitssituation ange­
stellter Ärztinnen und Ärzte in Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ), weil diese Beschäf­
tigungsform stark zunimmt und spezielle Her­
ausforderungen mit sich bringt.

In der Vorbereitung hatten sich durch Rück­
meldungen aus der Ärzteschaft verschiedene 
Schwerpunktthemen herauskristallisiert: Ärzt­
liche Unabhängigkeit im Angestelltenverhält­
nis, ökonomischer Druck, fehlende Tarifver­
träge, Fragen zur Weiterbildung und manches 
mehr. Nachdem gerade die kommerzielle Über­

formung der Medizin in investorengetragenen 
MVZ (iMVZ) häufig kritisiert wird, sahen wir 
einen lösungsorientierten Ansatz in der Suche 
nach alternativen und gemeinwohlorientier­
ten Trägerformen. Im Workshop stellte daher 
Dr. Martin Felger (Fa. Diomed), Berater für 
die Organisationsentwicklung von MVZ, das 
Konzept des Genossenschafts-MVZ vor. Die­
ses Modell wird mehr und mehr nachgefragt, 
weil es Vorteile bietet, von denen hier nur we­
nige genannt werden können: Ärzte können 
mit einer geringen Einlage stimmberechtigte 
Mitglieder werden und genießen damit hohe 
Unabhängigkeit. Im Gegensatz zur gesamt­
schuldnerischen Haftung in der GmbH ist das 
wirtschaftliche Haftungsrisiko auf die Höhe 
der Einlage begrenzt, was auch eine eventuelle 
kommunale Beteiligung erleichtert. Anders als 
im iMVZ verbleibt der gesamte Erlös in der 
Genossenschaft. Das Ausscheiden oder Hin­
zutreten anderer Ärzte ist wenig aufwändig. 
Patientinnen und Patienten können schon an 
der Trägerform ablesen, dass kein Investor ei­
ne hohe Umsatzrendite fordert und die Ärzte 
nicht unter dem damit verbundenen besonders 
hohen ökonomischen Druck stehen.

Die sich dem Impulsvortrag anschließende leb­
hafte Diskussion spiegelte das große Interesse 
der Workshop-Teilnehmenden wider. Abschlie­
ßend bestand Konsens, dass kooperative und 
gemeinwohlorientierte Trägerformen einen 
besonders wertvollen Beitrag zur Daseinsvor­
sorge leisten können, dafür aber durch Politik 
und Kassenärztliche Vereinigungen entspre­
chende Rahmenbedingungen geschaffen wer­
den müssen. 

Schließlich wurden aus dem Workshop fünf 
Anträge in die Plenardiskussion eingebracht, 
die auf unterschiedlichen Wegen die Stärkung 
der Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen 
(durch geeignete Trägerstrukturen, Schaffung 
von Trägertransparenz und Regelungen zu 
Zielvereinbarungen) zum Ziel hatten.
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Workshop II – Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“

Workshop I – Ausschuss „Ambulant-stationäre Versorgung“

Ziel des Rahmenvertrages Entlassmanagement 
war es, die Übergänge von der stationären zur 
ambulanten Versorgung zu optimieren und die 
Kontinuität der Behandlung zu gewährleisten. 
Der Ausschuss „Ambulant-stationäre Versorgung“ 
befasste sich unter dem Titel „7 Jahre Rahmen­
vertrag Entlassmanagement – ein Resümee“ im 
Workshop I mit den bisherigen Auswirkungen 
auf die Patientenversorgung.

In seinem Impulsvortrag stellte Andreas Diehm, 
stellvertretender Geschäftsführer der Bayeri­
schen Krankenhausgesellschaft, die wesentlichen 
Inhalte des Rahmenvertrages vor, bevor er auf die 

zwischenzeitlich zwölf (!) Änderungsvereinbarun­
gen einging. Zudem zögen G-BA Beschlüsse wie 
zum Beispiel die Änderung der „Richtlinie über 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
(Reha-RL)“ Anpassungen des Rahmenvertrages 
nach sich, die teilweise mit einer Zunahme des 
bürokratischen Aufwands und nicht unerhebli­
chen Kosten für die Krankenhäuser einhergingen. 
Als Beispiel führte er das „Singer-Patientenprofil“ 
auf, das nun statt des bisher üblichen „Barthel-
Index“ zur systematischen Erfassung grundlegen­
der Alltagsfunktionen anzuwenden sei und nicht 
zuletzt entsprechende Mitarbeiterschulungen 
erforderlich mache.

Abschließend beleuchtete er verschiedene As­
pekte bei der Umsetzung des Entlassmanage­
ments: Positiv sei beispielsweise die verbesserte 
Entlassungsplanung durch die Zusammenarbeit 
in interdisziplinären Teams und die Etablierung 
standardisierter Prozesse mit klaren Abläufen in 
vielen Einrichtungen. Allerdings könnten Res­
sourcenengpässe – insbesondere bei Pflege- 
und Reha-Plätzen – auch durch ein noch so gut 
organisiertes Entlassmanagement nicht beho­

ben werden. Zudem stelle auch 7 Jahre nach 
Inkrafttreten des Rahmenvertrages die mangel­
hafte digitale Vernetzung das Hauptproblem für 
einen adäquaten Informationsfluss relevanter 
Patientendaten zwischen den Akteuren im Ge­
sundheitswesen dar.

In der sich anschließenden lebhaften Diskussion 
wurden schließlich sechs Entschließungsanträge 
zu den Themen Einweisungsmanagement, Ent­
lassmanagement, elektronische Patientenakte, 
Kommunikationsstruktur, Übergangs- und Kurz­
zeitpflege sowie Prävention erarbeitet, die dem 
83. Bayerischen Ärztinnen- und Ärztetag zur 
Entscheidung vorgelegt wurden.
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